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Amt für Stadtentwicklung, Liegenschaften     Friedberg, den 17.11.2025 

und Rechtswesen         60/3 TSc 

 

 

An das  
Büro für städtische Gremien 
Über 
Herrn Bürgermeister 
Dahlhaus 
im Rathaus 
 
 
Änderungsantrag 21-26/1600 zu DS-Nr. 21-26/1555 „Stadtteilverbindende Fuß- und 
Radwegeverbindung am Bahnhof Friedberg“ 
 
 

Die Stellungnahme des Fördermittelgebers Hessen Mobil kann der Anlage 1 entnommen werden.  

Nachfolgend die Zusammenfassung der Stadtverwaltung. 

Für den geförderten Ausbau von Radwegen gelten in Hessen die „Qualitätsstandards und 

Musterlösungen“ des Hessischen Ministeriums für Wirtschaft, Energie, Verkehr und Wohnen. 

Gemäß der Entwurfssituation des Regelwerks „Qualitätsstandards und Musterlösungen, Musterblatt: 

RV-12“ beträgt die Mindestbreite eines geförderten kombinierten Rad- / Gehwegs 5.00m.  

 

Folglich der „Richtlinien für die Anlage von Stadtstraßen (RASt 06) Kap.: 6.1.6.1:  

„An angebauten Straßen sind Anlagen für den Fußgängerverkehr überall erforderlich. Diese umfassen 
Anlagen für den 
Längs- und Querverkehr. Lücken in der Bebauung im Zuge einer ansonsten angebauten Straße dürfen 
diese Grundausstattung nicht unterbrechen.“ 

Eine lückenlose Führung der Fußverkehrsanlagen ist im Sinne der Verkehrssicherheit, der 
Barrierefreiheit sowie der städtebaulichen Qualität sicherzustellen. Mit den vorgeschlagenen 
Maßnahmen lässt sich dies nicht vollständig umsetzen. 

Eine förderkonforme Fuß- und Radwegeplanung kann ausschließlich durch Aufweitung der EÜ Fritz-
Reuter-Straße realisiert werden. 
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Anlage 1
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